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die über dem gewöhnlichen Arbeiter fiehen, die Vorarbeiter, Werkführer, Unter-

beamte find 179).

Mit Bezug auf das in den einleitenden \Norten Angedeutete geben wir in

Fig. 161 bis 163 ein völlig freif’cehendes Wohnhaus für eine Familie, die Gruben—

hüterwohnung auf dem fiskalifchen Steinkohlenwerk von der Heydt bei Saarbrücken.

Das Haus liegt an einem Hange und enthält in einem Socl<elgefchofs Keller, Stellungen und Abort,

zu denen der Zugang von aufsen möglich ift. Im Erdgefchofs befinden fich ein Flur mit Treppe, einerfeits

nach dem Dachgefchofs, andererfeits nach dem Keller führend, zwei geräumige Stuben, eine kleine

heizbare Kammer und die Küche mit Ausgufs. Das Dachgefchofs enthält eine Giebelkammer und

Bodenraum.
'

Das Haus ift die mietfrei überlaffene Dienftwohnung eines fiskalifchen Grubenbeamten der unterfien

Klafi'e (eines fog. unteren Werksbeamten), i1't im Jahre 1888 erbaut und koftet, aufser einem Nebengebäude

Fig. 167.

Fig. 166.
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Zwei Häufer in der Arbeiteranfiedelung Holfterhaufen,

für 1900 Mark und ohne Bauplatz, 7500 Mark. jedenfalls ein Beweis, dafs ein folches Haus nur in

Ausnahmefällen und für Perfonen, die über dem gewöhnlichen Arbeiter fiehen, wird erreichbar werden

können 130).

Von der Arbeiteranfiedelung Holflerhaufen, der jiingi’cen Anlage von Frz'm'r.

Krupp in Effen, bei der insbefondere auch freii’tehende‚ mit Garten verfehene

Einfamilienhäufer geplant find, geben Fig. 164 u. 165, 167 u. 168 die Grundriffe

zweier Häufer und Fig. 166 die Vorderanficht eines derfelben.

179) Den Arbeitern der Königlichen Steinkohlengruben bei Saarbrücken werden Hausbauprämien und Vorfchüffe zur

Erbauung eines Wohnhaui'es gewahrt. Folgende Bedingungen „. z/. a. find zu befolgen:

% 8. Vor Beginn des Hausbaues hat der Bauende lieh bei dem ihm bezeichneten Bauwerkmeifizer zu melden, welcher

ihm mit Rat und That zur Hand gehen und die Uebcrwuchung des Baues nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen

übernehmen wird.

% g. Das zu prämiierende Haus mufs einfchliefslich der Umfaffnngsmauern 40Q'" Grundfläche und außer der Küche

nochidrei bewohnbare Räume haben, fowie in diefen vier Räumen wenigfl:ens 32 qm Grundfläche enthalten.

Der Fußboden eines jeden Wohnraumes mufs mindefi:ens 45 Cm über dem umgebenden Terrain liegen und letzteres vom

Hanf ab nach allen Richtungen abfallen.

Umfaffungsmauern von Wohnräumen im Kellergei'choi's, welche an Erde oder Fels fl:ofsen und nicht 45 cm unter dem

Fußboden frei liegen können, miii'fen im Inneren mit einer 100111 (12cm) ftarken Backfl:einverblendung mit 50m Lufti'chicht

aufgeführt werden. Diefe Luftfchicht mufs mit der Atmof'phäre in Verbindung flel1en und 45 “" unter den Fußboden reichen.

Dächer, welche nicht einen Vorfprung von mindeßens 600111 vor die Mauerflucht haben‚ find mit Dachrinnen und Abfallröhren

zu verfehen.

18°) Nach: Schriften der Centralßelle etc., Nr. 1, S. 185.

3 1 5 -

Beifpiel

I.

316.

Beil'piel

II.


